
Gemeindeversammlung vom 4. April 2016 
 

Einwohnergemeinde 
4402 F r e n k e n d o r f  

GEMEINDEZENTRUM 
Gemeinderat 
Bächliackerstrasse 2 
Telefon 061 906 10 40 
Fax 061 906 10 19 
 
 
 
 

Protokoll der 1. Einwohner-Gemeindeversammlung 2017 
 
 

Montag, 3. April 2017 20.00 Uhr, im Saal zum Wilden Mann 
 
 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll 
 Verlesen der Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 

2. Hochbau und Planung – Genehmigung Zonenplan Landschaft und Regle-
ment 
Genehmigung Zonenplan Landschaft und Reglement 

3. Verkehr – Ersatz Kommunal-Lastwagen 
Kreditgenehmigung von CHF 300'000.00 

4. Verschiedenes 
 
 
Zur heutigen Gemeindeversammlung ist in den Anzeigern der Gemeinde Nr. 3 und 4 vom 
24. Februar und 17. März 2017 eingeladen worden. 
 
Die Berichte und Anträge des Gemeinderates konnten seit dem 28. Februar 2017 im Gemein-
dezentrum Bächliacker abgeholt werden. 
 
 
 
Versammlungsordnung 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl eröffnet die Frühjahrs-Gemeindeversammlung um 20.00 Uhr. 

Er begrüsst etwa 47 Stimmberechtigte. In dieser Zahl ist der anwesende Gemeinderat in-
begriffen.  

 
 Er dankt den anwesenden Versammlungsbesucherinnen und -besuchern für das Interesse 

an den Geschäften der Gemeinde. Einen besonderen Gruss richtet er an die beiden 3. Jahr-
Lernenden Vjoleta Jusufi und Carmine Cafasso. Sie besuchen die Versammlung im Rahmen 
ihrer Ausbildung und erhoffen sich einen guten Einblick in dieses Instrument der direkten 
Demokratie. 

 
 Die Gäste auf der Tribüne, Herren Peter Gradl, Ramon Dürr und Frau Sabrina Schneeber-

ger, begrüsst er ebenfalls sehr herzlich. 
 
Leider kann der Gemeindepräsident keinen speziellen Gruss an die Korrespondenten der Pres-

se richten, da wiederum keine Berichterstattung aus Frenkendorf vorgesehen ist. 
 
Der Vorsitzende weist die nicht stimmberechtigten Personen an, sich auf den Balkon des Saal-
baues zu begeben. Gemeindepolizist Jürg Suter führte die Eingangskontrolle durch. 
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Ihr Fehlen in der heutigen Versammlung ausdrücklich entschuldigt haben: 
 

- Dominik Egger, Mitglied des Gemeinderats 
- Franz Janzi, Präsident Gemeindekommission 
- Urs Roth, Mitglied Gemeindekommission und Geschäftsprüfungskommissions-Präsident 
- Daniel Buser, Mitglied Gemeindekommission 
- Thomas Benz, Präsident FDP Frenkendorf 
- Christian Schäublin, Brunnenmeister 

 
 
 
Stimmenzähler 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl bestimmt folgende Personen als Stimmenzähler: 
 
Roger Andris, linke Saalseite  
Theo Klee, rechte Saalseite und Gemeinderatstisch 
 
 
Traktandenliste 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl hält fest, dass zur heutigen Versammlung form- und fristge-

recht eingeladen wurde. Er stellt das Geschäftsverzeichnis zur Diskussion. 
 
Ohne Wortmeldung ergibt sich stillschweigend: 
 
://: Das vom Gemeinderat vorgeschlagene Geschäftsverzeichnis ist ohne Änderung 

gutgeheissen. 
 
 
 
Protokoll 
 
Die Beschlüsse der Einwohner-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 wurden am da-
rauf folgenden Morgen beim Gemeindezentrum Bächliacker und beim Bürger- und Kulturhaus 
angeschlagen und gleichzeitig im Internet auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Fren-
kendorf unter www.frenkendorf.ch sowie im Anzeiger der Gemeinde Nr. 17 vom 16. Dezember 
2016 veröffentlicht. 
 
Gegen die Durchführung dieser Gemeindeversammlung war keine Beschwerde zu verzeichnen. 
Auch sind die Beschlüsse vom 7. Dezember 2016 nicht durch Referenden der Urnenabstim-
mung unterworfen worden. 
 
In der heutigen Versammlung verliest Gemeindeverwalter Thomas Schaub die Beschlüsse vom 
7. Dezember 2016. 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl erinnert daran, dass das ausführliche Protokoll bei der Ge-
meindeverwaltung unentgeltlich bezogen bzw. auf der Homepage www.frenkendorf.ch/egv her-
untergeladen werden kann. 
 
Zum Protokoll werden keine weiteren Änderungen oder Ergänzungen verlangt. 
 
 
 
Beschluss 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr ohne Gegenstimme: 
 
://: Das Protokoll der Einwohner-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 wird 

genehmigt. 
 
 
  

http://www.frenkendorf.ch/
http://www.frenkendorf.ch/egv
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2. Hochbau und Planung – Genehmigung Zonenplan Landschaft 
 Genehmigung Zonenplan Landschaft und Reglement 
 
 
 
Ausgangslage / Vorgehen 
 
Veränderte kantonale und eidgenössische Rah-
mengesetzgebungen haben dazu geführt, dass 
die Landschaftsplanung einer Überprüfung unter-
zogen werden musste. Namentlich sind dies das 
Raumplanungs- und Baugesetz BL und die eidge-
nössische Raumplanungsgesetzgebung. 
Seit der Beschlussfassung der bis anhin gelten-
den Landschaftsplanung im Jahr 1993 hat sich 
nicht nur die übergeordnete Gesetzgebung geän-
dert. Auch die landwirtschaftliche Nutzung und die 
Ansprüche der Bevölkerung an einen attraktiven 
Landschaftsraum haben sich in diesem Zeitraum 
stark verändert.  
Eine speziell eingesetzte Kerngruppe (Bauverwal-
tung, zuständiger Gemeinderat, Raumplanungs- 
und Baukommission, Planungsbüro) hat die ent-
sprechenden Planungsinstrumente zur Landschaftsplanung überarbeitet. In einem weiteren 
Schritt wurde die Planung mit einer Begleitgruppe mit Vertretern aus Landwirtschaft, der Bür-
gergemeinde und einem weiteren Mitglied des Gemeinderats beraten, wobei sie ihre Anliegen 
zielgerichtet und konstruktiv eingebracht hat. 
 

 
Hecke Paradiesli (E3) mit neuer Trockensteinmauer Magerwiese Madlen im neuen Naturobjekt A13 
 
 
Hauptziele der Revision Landschaftsplanung 
 

• Anpassung an die geänderten kantonalen und eidgenössischen Rahmengesetzgebun-
gen 

• Erstellung eines aktuellen Naturinventars zum heutigen Zustand der Naturobjekte und 
Naturschutzzonen sowie deren Veränderungen seit der Festlegung der heute geltenden 
Planung im Jahre 1993  

• Nötige Anpassungen für einen effektiven und zeitgemässen Schutz der Naturobjekte 
und für den Erhalt des typischen Landschaftsbildes 

 
Die Inhalte der Landschaftsplanung aus dem Jahre 1993 wurden bei der Ausarbeitung der neu-
en Zonenvorschriften in der Regel unverändert oder sinngemäss übernommen, sofern keine 
Konflikte mit übergeordnetem Recht bestehen. 
 
  

 
Ausschnitt aus dem neuen Zonenplan Landschaft u.a. mit 
den Naturobjekten E3 und A13 
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Schwerpunkte der Zonenvorschriften Landschaft 
 
Nachfolgend werden die Neuerungen gegenüber der Planung 1993 sowie einzelne Schwer-
punkte zusammengefasst. 
 
Zonenplan Landschaft, Massstab 1:5'000 

Der Zonenplan Landschaft umfasst einerseits 
Nutzungszonen (Landwirtschaft, öffentliche Wer-
ke, Spezialzonen) und andererseits überlagernde 
Schutzzonen und Schutzobjekte (Natur, Archä-
ologie, etc,). Speziell zu erwähnen sind beim revi-
dierten Zonenplan:  

• Die Landwirtschaftszone umfasst das of-
fene Gebiet ausserhalb des geschlosse-
nen Siedlungsgebietes und des Waldes. 
Sie wurde unverändert beibehalten. 

• Zonen mit speziellen Nutzungen wie z.B. 
die Spezialzone Eben-Ezer, der Robin-
sonspielplatz und weitere Areale mit öf-
fentlichen Nutzungen (Werkhof Bürger-
gemeinde, Reservoir, Sammelparkplätze etc.) wurden aus der bestehenden Planung 
übernommen. Die Spezialzone Schönenberg ist von den Planungsarbeiten ausgenom-
men worden, da in einem separaten Verfahren angemessene Veränderungen der künf-
tigen Nutzung des Areals geprüft werden. Die Bevölkerung wird bei Vorliegen konkreter 
Resultate zu einem späteren Zeitpunkt informiert. 

• Naturschutzzonen und Schutzobjekte wurden in Beachtung der Planung 1993 überprüft 
und aufgrund eines aktuellen Naturinventars ergänzt. Unter anderem zeigt der Zonen-
plan Landschaft Naturwerte wie magere Wiesen, Hecken, Uferbereiche, geologische 
Objekte etc., die das Landschaftsbild prägen. Der Plan enthält Vernetzungselemente für 
unsere Tierwelt. Verschiedene landschaftsprägende Einzelbäume an diversen Standor-
ten (z.B. Asp, Madlen, Rüti etc.) sind als neue Schutzobjekte im Zonenplan eingetra-
gen. Insbesondere die Erweiterung der Naturschutzzone im Gebiet Madlen ist ein gros-
ser Gewinn, da solche Magerwiesen heute stark gefährdet sind. Ebenso wurde die 
Streuobstschutzzone erweitert und angepasst. Die Förderung von Hochstamm-
Obstbäumen, als erklärtes Ziel der Gemeinde, soll auch künftig weiterverfolgt werden. 

• Die Naturschutzzonen im Wald sind im Grundsatz aus der Planung 1993 übernommen 
worden. Das Klettern ist zur Schonung der Pflanzen- und Tierwelt nur noch in markier-
ten Bereichen der Schauenburgflue möglich. Diese Einschränkung wurde in Zusam-
menarbeit mit der IG Klettern festgelegt und bereits so an der Flue deutlich signalisiert 
sowie von den Kletterern respektiert. 

• Ein weiteres Ziel ist die Freihaltung der Landschaft von neuen Bauten in den bezeich-
neten Gebieten der Landschaftsschutzzone. In Hofnähe der bestehenden Landwirt-
schaftsbetriebe sind jedoch Entwicklungen nach wie vor möglich. 

• Als zukunftsgerichtete Strategie ist die Bachöffnung im nördlichen Bereich des Loch-
mattbächlis angedacht und mit einer Uferschutzzone das Areal gesichert worden. 

• Orientierende Planinhalte wie Fruchtfolgeflächen, Obstgärten, kantonales Vogelschutz-
gebiet Hülften etc. dienen dem Verständnis und Ergänzung der verbindlichen Pla-
nungsbestandteile. 
 

Zonenreglement Landschaft (Revisionsschwerpunkte) 

Das Zonenreglement Landschaft ist gegliedert in einen Teil mit Reglementsbestimmungen und 
den Anhängen 1 und 2 mit den verschiedenen Naturobjekten und objektspezifischen Bestim-
mungen.  
Im Reglementsteil werden allgemeinen Bestimmungen für Bauten und Anlagen (mit Hinwies auf 
die Bestandesgarantie), Grundsätze für die Landschaftsaufwertung sowie für alle Schutzzonen / 
Schutzobjekte geltende allgemeine Bestimmungen definiert. Für die Landwirtschaftszone und 
das Waldareal gelten übergeordnete eidgenössische und kantonale Gesetze betreffend Nut-
zung und Bewirtschaftung. 
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In den Schlussbestimmungen wird auf den Vollzug der Zonenvorschriften verwiesen. Insbeson-
dere kann hier das Bewilligungswesen und weitere Vollzugsbestimmungen genannt werden. 
Im Anhang 1 werden für die Naturwerte wie Naturschutzzonen, Naturschutzeinzelobjekte, Ufer-
schutzzonen etc. grundeigentumsverbindliche Vorgaben betreffend Schutz- und Pflegemass-
nahmen definiert. Diese entsprechen im Grundsatz den Vorgaben, die bereits mit der Planung 
1993 festgelegt wurden.  
Anhang 2 behandelt die Kulturschutzeinzelobjekte, die Archäologischen Schutzzonen sowie die 
im Zonenplan aufgeführten Aussichtspunkte. 
 
 
Mitwirkungsverfahren und Kantonale Vorprüfung 
 
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens, das vom 2. September 2016 - 17. Oktober 2016 dauer-
te, haben Einwohnerinnen und Einwohner sowie Planungsinteressierte die Möglichkeit genutzt 
und ihre Anliegen und Einwände angemeldet. 
Die Mitwirkungseingaben wurden in der Kerngruppe Landschaftsplanung und im Gemeinderat 
behandelt. Die Entscheide sind in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst, welcher zu-
sammen mit den übrigen Planungsinstrumenten öffentlich aufliegt. Die Ergebnisse aus dem 
Mitwirkungsverfahren sind in die Planungsinstrumente eingeflossen. 
 
 
Nächste Schritte bis zur Inkraftsetzung 
 
Sobald der Zonenplan und das Zonenreglement von der Gemeindeversammlung beschlossen 
wurden, erfolgt das sogenannte 30-tägige Auflageverfahren. Hier können betroffene Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer sowie kantonale Natur- und Umweltschutzorganisationen 
Einsprache erheben. Nach der Bereinigung von allfälligen Einsprachen erfolgt am Schluss noch 
die Genehmigung durch den Regierungsrat. Die Zonenvorschriften Landschaft treten dann mit 
der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 
 
 
Verfügbare Dokumente 
 
Unter www.frenkendorf.ch\ZVLRevision sind folgende Dokumente aufgeschaltet: 

• Zonenplan Landschaft und Zonenreglement Landschaft 
• Mitwirkungsbericht 
• Planungsbericht 
• Naturinventar 
• Liste aller Naturobjekte gemäss Anhang 1 und 2 (mit Links für die Darstellung auf Geo-

View)  
 
Im Weiteren finden Sie das neue Zonenreglement Landschaft im Anhang zum Trak-
tandum. 
 
 
 
Fazit Revision Zonenplanung Landschaft 
 
Mit der Revision der Zonenvorschriften Landschaft (Zonenplan + Zonenreglement) hat sich die 
Gemeinde Frenkendorf ein zeitgemässes Instrument zur Nutzung und zum Schutz der Flächen 
ausserhalb des Siedlungsgebietes erarbeitet. Die neuen Zonenvorschriften berücksichtigt nicht 
nur die aktuellen rechtlichen Vorgaben von Bund und Kanton, sondern auch die veränderten 
Randbedingungen in der Landwirtschaft und im Forstwesen. Dank einem aktualisierten Naturin-
ventar stellen die neuen Zonenvorschriften auch sicher, dass die vorhandenen Naturwerte in 
Absprache mit den Grundeigentümern angemessen geschützt und durch geeignete Pflege wei-
ter aufgewertet werden. 
 
 
  

http://www.frenkendorf.ch/ZVLRevision
http://www.frenkendorf.ch/documents/Zonenplan_Landschaft_EGV_Vorlage_3_April_2017.pdf
http://www.frenkendorf.ch/documents/Zonenreglement_Landschaft_EGV_Vorlage_3_April_2017.pdf
http://www.frenkendorf.ch/documents/Mitwirkungsbericht_GR_Beschluss_23_01_2017.pdf
http://www.frenkendorf.ch/documents/Planungsbericht_GR_Beschluss_EGV_Vorlage_3_April_2017.pdf
http://www.frenkendorf.ch/xml_1/internet/de/application/d265/d766/f776.cfm
http://www.frenkendorf.ch/documents/Liste-Naturobjekte-neuer-ZPL_Stand-2017-01-10.pdf
http://www.frenkendorf.ch/documents/Liste-Naturobjekte-neuer-ZPL_Stand-2017-01-10.pdf
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Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung als Beschluss: 

1. Das Zonenreglement Landschaft wird genehmigt. 
2. Der Zonenplan Landschaft wird genehmigt. 
3. Die Zonenvorschriften Landschaft treten nach der Genehmigung durch den Regie-

rungsrat in Kraft. 
 
 
 
Erläuterungen durch Vizepräsident Urs Kaufmann 
 
Vize-Gemeindepräsident Urs Kaufmann präsentiert eine übersichtliche, bestens strukturierte 

PowerPoint-Präsentation und führt über die Ausgangslage bis zum formulierten Antrag Schritt 
für Schritt und mit Hilfe von Beispielen sehr verständlich in das komplexe Themengebiet ein. 
VP Urs Kaufmann berichtet über eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und 
bedankt sich für den zum Teil sehr grossen Einsatz. Er hat den längeren Prozess als berei-
chernd und spannend empfunden. Die nun vorliegenden überarbeiteten Zonenvorschriften 
Landschaft sind ein aktuelles und gutes Instrument für den Schutz der Natur und des Land-
schaftsbildes unserer Gemeinde. 

 Download der Präsentation: https://www.dropbox.com/s/jafrcyn52xc68i4/Pr%C3%A4sentation-
EGV-2017-04-03-Trakt2-Zonenplanrevision-Landschaft.pdf?dl=0 

 
 
 
Orientierung durch die Gemeindekommission 
 
Gemeindekommissionsmitglied Sascha Zimmermann (stellvertretend für den abwesenden Phi-

lipp Kerker) rekapituliert die Beratungen in der Gemeindekommission. 
 
 Es wurde darauf hingewiesen, dass die Begrifflichkeiten «bemerkenswert», «wertvoll» etc. 

bezüglich ihrer Rangordnung für den Schutz genauer definiert werden sollten. 
 

Ein Mitglied wollte wissen, warum der Obstgarten der Bürgergemeinde nur als «orientie-
rend» eingetragen ist. 
Dies wird damit begründet, dass der gemäss Naturinventar wertvolle Obstgarten weiterhin 
von der Bürgergemeinde unterhalten und gepflegt wird. Es sind nur Änderungen anzubrin-
gen, die auch wirklich nötig sind.  

 
Weiter stellte sich in der Kommission die Frage, ob bei den Spezialzonen «Robinsonspiel-
platz» und «Eben-Ezer» Planungen im Gang seien. 
Der Gemeinderat verneinte dies. Flächenmässig sind die beiden Zonen unverändert. Die 
Spezialzone «Robinsonspielplatz» ist eine Parzelle des Kantons. Dort ist sicherheitshalber 
eine kleine Reserve vorhanden.  

 
Ein weiteres Mitglied erkundigt sich nach der Vorschrift bzw. Handhabung bei der Erkran-
kung von Bäumen. Er denkt da bspw. an Erkrankungen durch die Kirschessigfliege. 
Ziel ist es, dass kranke Bäume möglichst ersetzt werden, gibt VP Urs Kaufmann zu Proto-
koll. 

 
Die Gemeindekommission empfiehlt der Versammlung, dem Zonenplan Landschaft sowie 
dem Reglement vorbehaltlos zuzustimmen. 

 
 
 
Eintreten 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl stellt aufgrund des Schweigens der Versammlung fest: 
 
://: Eintreten ist unbestritten. 

https://www.dropbox.com/s/jafrcyn52xc68i4/Pr%C3%A4sentation-EGV-2017-04-03-Trakt2-Zonenplanrevision-Landschaft.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jafrcyn52xc68i4/Pr%C3%A4sentation-EGV-2017-04-03-Trakt2-Zonenplanrevision-Landschaft.pdf?dl=0
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Beratung 
 
Dieter Meier bewundert die Arbeit und zollt ihr Respekt für den grossen Aufwand. Er stellt fest, 

dass in den Zonenvorschriften Landschaft kein spezielles Rebbau-Gebiet vorgesehen wur-
de, obwohl aktuell ca. 400 m2 Reben gepflanzt sind. 

 
VP Urs Kaufmann: Auch in den alten Zonenvorschriften Landschaft wurde keine Rebzone sepa-

rat ausgeschieden. Aus diesem Grund wurde auch in den neuen Vorschriften keine entspre-
chende Zone definiert. 

 
Dieter Meier erzählt, dass er im Auftrag des Landbesitzers Werner Muggli während Jahren die 

kleine Rebfläche bewirtschaftete. Nachdem über die Art und Weise ökologischer Bewirt-
schaftung Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Eigentümer entstanden, wurde die Zu-
sammenarbeit beendet. Zwischenzeitlich hat er einen Rebbaukurs im Landwirtschaftlichen 
Zentrum Ebenrain besucht und ist der Meinung, dass sich das Gebiet durchaus für die An-
pflanzung von Reben eignen könnte. Er befürchtet, dass durch die in den neuen Zonenvor-
schriften vorgesehene Einstufung der Fläche als Magerwiese, künftig kein Rebbau mehr be-
trieben werden kann. 

 
VP Urs Kaufmann erklärt, dass während den Revisionsarbeiten zu den Zonenvorschriften ein 

reger Austausch mit den Landeigentümern stattfand. Konkret forderte der Landbesitzer der 
Rebbaufläche keine spezielle Zonenbestimmung für Rebbau und erhob auch keine Einwän-
de gegen die Klassierung als Magerwiese. Er versichert jedoch, dass auch in Zukunft Nut-
zungsänderungen möglich gemacht werden können. 

 
Es liegen keine weiteren Wortbegehren vor. 
 
 
Beschluss 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr mit einer 1 Gegenstimme: 
 
1. Das Zonenreglement Landschaft wird genehmigt. 
2. Der Zonenplan Landschaft wird genehmigt. 
3. Die Zonenvorschriften Landschaft treten nach der Genehmigung durch den Regie-

rungsrat in Kraft. 
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3. Verkehr – Ersatz Kommunal-Lastwagen 
 Kreditgenehmigung von CHF 300'000.00 
 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Unimog-Kommunalfahrzeug wurde 1999 in Betrieb genommen und hat nun nach 18 Jah-
ren sein wirtschaftliches Betriebsende erreicht. Das Fahrzeug muss mit diesem Alter jährlich 
MFK-geprüft werden. Der Verschleiss, vor allem durch den Winterdienst mit Schneepflug und 
Salz-Streuer, ist mittlerweile so gross, dass jährlich Reparaturkosten von bis zu CHF 12'000.00 
anfallen. In der 5-Jahres-Finanz-und Investitionsplanung ist der reguläre Ersatz im Jahr 2017 
vorgesehen. Mit Hilfe von Richtpreisofferten wurde dafür eine Summe von CHF 300'000.00 ver-
anschlagt. 
 
 
Fahrzeugtyp 
 
Der bestehende Unimog-Lastwagen ist mit einem Wechselmuldenladesystem ausgerüstet. Mit 
diesem Aufbau kann das Fahrzeug äusserst flexibel eingesetzt werden. Mittlerweile sind 10 
Mulden verschiedenster Art im Einsatz. Auch der Salzstreu-Aufsatz funktioniert mit dem Wech-
sellade-System. Das Fahrzeug ist als LKW homologiert und kann mit Ausweis Kategorie C ge-
fahren werden. Vier Mitarbeiter des Werkhofteams besitzen eine entsprechende Fahrbewilli-
gung. Damit kann der Winterdienst-Einsatz flexibel gestaltet werden. 
 
 
Evaluation neues Fahrzeug 
 
Eine eigentliche Fahrzeugevaluation erübrigte sich, da die Mitarbeiter des Werkhofs sowohl mit 
der Marke bzw. dem Modell «Unimog» einerseits und anderseits auch mit dem Wechsel-
Mulden-Ladesystem sehr zufrieden sind. Grundsätzlich hat sich die Verwendung eines Serien-
fahrzeugs ab «Stange» sehr bewährt, vor allem bezüglich der günstigen Anschaffungskosten. 
Richtofferten zeigen, dass klassische, hochspezialisierte Kommunalfahrzeuge von Boki, Bu-
cher, Aebi, Lindner usw. zwar auch mit Wechselmuldenladesystem ausgerüstet werden kön-
nen, jedoch deutlich teurer in der Anschaffung sind. Hinsichtlich Betriebstauglichkeit und Zuver-
lässigkeit (Reparaturanfälligkeit) müssen bei diesen Fahrzeugtypen aufgrund von Abklärungen 
in anderen Gemeinden Fragezeichen gesetzt werden. Die weiter weg liegenden Servicestellen 
erhöhen die Unterhaltskosten zusätzlich. Für den Gemeinderat ist deshalb klar, dass wiederum 
ein Unimog angeschafft werden solle. Das Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar. Die Kos-
ten belaufen sich auf rund CHF 127‘000.00. 
Die Kosten für den Kauf des Wechselmuldenladesystems betragen ca. CHF 38'000.00. Die 
notwendigen Installation für die Anbaugeräte werden mit CHF 84‘000.00 veranschlagt. 
 
 
Ersatzbeschaffung Salz-/Sole-Streu-Aufsatz 
 
Der Salzstreuer wurde seinerzeit zusammen mit dem Unimog-Lastwagen im Jahr 1999 ange-
schafft. Auch dieses Gerät hat sein wirtschaftliches Ende erreicht und erfüllt zudem die Anforde-
rungen an eine wegabhängige Mengendosierung nicht mehr. Zudem treten vermehrt – notabe-
ne immer im Betrieb – Störungen auf. Unter der Leitung des Werkhof-Leiters  wurden diverse 
Salz/Sole-Streu-Aufsätze evaluiert. Im Rahmen dieses Verfahrens zeigte sich, dass das Modell 
von Boschung IMS bezogen auf die Leistung und die Möglichkeiten das beste Preis-
/Leistungsverhältnis erzielt. Die Referenzen beim Kanton sowie anderen Gemeinden sind 
durchwegs positiv. Vor allem hinsichtlich des Unterhalts zeigt sich ein grosser Vorteil. Der Auto-
bahn-Werkhof des NSNW in Sissach betreibt eine 24 h-Servicestelle genau für diesen Typ. Re-
paraturen können so in nächster Nähe und sehr rasch ausgeführt werden, ohne dass zusätzlich 
Reisekosten entschädigt werden müssen. Im Total kostet der Salz/Sole-Streu-Aufsatz rund 
CHF 48‘000.00.  
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Kostenzusammenstellung 
 
Kommunal-Lastwagen (voraussichtlich Unimog) CHF 127‘000.00 
Aufbau Absetzkipper CHF 38‘000.00 
Installationen für Anbaugeräte CHF 84‘000.00 
Salz-/Sole-Streumaschine CHF 48‘000.00 
Unvorhergesehenes CHF 3‘000.00 

Gesamttotal inkl. 8 % MwSt. CHF 300‘000.00 
 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung als Beschluss: 
 
1. Der Anschaffung eines Kommunal-Lastwagens inkl. An- und Umbauten, eines 

Wechselmuldenladesystems sowie eines Salz-/Sole-Streu-Aufsatzes wird zuge-
stimmt und der Kredit von CHF 300‘000.00 wird genehmigt. 

 
 
 
Erläuterungen durch GR Doris Capaul 
 
Gemeinderätin Doris Capaul erläutert mit einer ansprechenden PowerPoint-Präsentation die 

Gründe für den nötigen Ersatz des Kommunal-Lastwagens. Sie fasst die wichtigsten Punkte 
wie folgt zusammen: 

 
Der Unimog mit Jahrgang 1999 hat sein wirtschaftliches Betriebsende erreicht. Die jährlichen 
Betriebskosten betragen bis zu CHF 12'000.00; vor allem im Winterdienst fallen hohe Ver-
schleisskosten an. Aus diesen Gründen wurden im Budget 2017 CHF 300'000.00 für den 
Fahrzeugersatz veranschlagt. Ebenso hat der Salzstreuer das wirtschaftliche Betriebsende er-
reicht; er ist störungsanfälliger geworden und eine wegabhängige Mengendosierung ist nicht 
möglich. Die Notwendigkeit für den Ersatz von Kommunal-Lastwagen, einen Aufbau Absetz-
kipper, die Installation für Anbaugeräte, eine Salz-/Sole-Streumaschine ist gegeben. 
Der Fahrzeugtyp Unimog hat sich bewährt. Die Kosten werden gegenüber dem Budget güns-
tiger ausfallen, da für den alten Unimog noch eine Summe zu erwarten ist, sofern er zum Lie-
ferzeitpunkt des neuen Fahrzeugs noch funktionstüchtig ist. 

 
 
 
Orientierung durch die Gemeindekommission 
 
Sascha Zimmermann, Mitglied der Gemeindekommission, rekapituliert die Beratung in der Ge-

meindekommission: 
 

In der Beratung stellte sich die Frage nach der Lebensdauer und ob die verschiedenen Last-
wagenfirmen dahingehend Fortschritte gemacht haben. 

 
 Der Gemeinderat ist der Meinung, dass beim evaluierten Fahrzeug die Motorisierung genau 

zum definierten Fahrzeug und somit zum Aufgabengebiet passt und deshalb mit einer länge-
ren Einsatzzeit gerechnet werden darf. Zudem kann der Salz/Sole-Streuer komplett vom 
Lastwagen entfernt werden. Dadurch kann das Chassis des Fahrzeugs gründlich nach einem 
Winterdiensteinsatz gereinigt werden. Beim alten Fahrzeug war dies nicht möglich, weshalb 
der Rostfrass mit der Zeit ein „teures Problem“ wurde. 

 
Weiter wollte ein Mitglied der Gemeindekommission wissen, ob für den Kredit bereits verbind-
liche Offerten vorliegen. 

 Dies kann der Gemeinderat bejahen. Für alle Komponenten liegen verbindliche Angebote vor. 
Einzig der Verkaufserlös für das alte Fahrzeug ist von der Funktionstüchtigkeit bei der Rück-
gabe abhängig. 
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Ein Mitglied der Kommission empfiehlt zu prüfen, ob ein Verkauf z.B. nach Rumänien in Frage 
komme. 

 Der Gemeinderat wird diese Idee sicher prüfen. 
 
Die Gemeindekommission empfiehlt der Versammlung, dem Kredit für einen Kommunal-

Lastwagen vorbehaltlos zuzustimmen. 
 
 
 
Eintreten 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl stellt aufgrund des Schweigens der Versammlung sowie kei-

nen gegenteiligen Meinungen fest: 
 
://: Eintreten ist unbestritten. 
 
 
 
Beratung 
 
Es liegen keine Wortbegehren vor. 
 
 
 
Beschluss 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit grossem Mehr ohne Gegenstimme: 
 
://: 1. Der Anschaffung eines Kommunal-Lastwagens inkl. An- und Umbauten, ei-

nes Wechselmuldenladesystems sowie eines Salz-/Sole-Streu-Aufsatzes wird 
zugestimmt und der Kredit von CHF 300‘000.00 wird genehmigt. 
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4. Verschiedenes 
 
 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl informiert zum aktuellen Stand „Hochwasser 2016“: 
 

Auf Empfehlung des Ingenieurbüros und der „Begleitkommission Hochwasser“ hat der Ge-
meinderat beschlossen, folgende Massnahmen umgehend umzusetzen: 
 
- Im Gebiet Schindelackerstrasse/Madlenweg, im Aspgraben und beim Rüttimattweg 

werden Verbesserungen für die Ableitung des anfallenden Hangwassers vorgenommen. 
- Hangwasser Risch/Aspgraben/Rösernstrasse: Entlang dem vorderen Teil des Unteren 

Rischwegs wird hangseitig ein Graben erstellt, und das Gefälle des Weges wird gegen 
den Hang gekippt.  

- Im Dorfzentrum wird entlang dem Dröschenschopfwegli zum Schutz der angrenzenden 
Liegenschaften eine Mauer aus Winkelplatten erstellt. 

- Den von der Lage ihrer Liegenschaft her speziell betroffenen Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern wird für eigene bauliche Massnahmen ein Beitrag entrichtet. Dies gilt 
für Massnahmen, welche über die normale Gartengestaltung oder Gebäudesicherung 
hinausgehen. 

Die Kosten für diese Massnahmen belaufen sich insgesamt auf ca. CHF 150‘000.00. 
 
Die grösste Herausforderung ist und bleibt die Ableitung im Dorfzentrum, im Gebiet zwi-
schen Schmitteplatz und Hofmatt. Eine mögliche provisorische Sofortmassnahme - mit einer 
teilweise offenen Ableitungsrinne - wurde den Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-
mern an einer Informationsveranstaltung im Februar vorgestellt. Die Betroffenen tendierten 
dabei eher zu einer geschlossenen Röhrenlösung, die allerdings weitaus komplexer ist und 
nicht umgehend umgesetzt werden könnte. Offen ist zudem noch, ob das Wasser beim Ein-
laufbauwerk Schmitteplatz überhaupt in genügender Kapazität in das Rohr eingeleitet wer-
den könnte sowie die Kreuzung mit der bestehenden Bachdole. Die Begleitkommission hat 
deshalb empfohlen, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern die ursprüngliche 
Sofortmassnahme nochmals anzubieten. Die Beeinträchtigungen der privaten Gärten könn-
ten mit der Umsetzung einer umfassenden und  definitiven Lösung wieder rückgebaut wer-
den. Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen zugestimmt. Mit den betroffenen Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümern wurden bereits erste Gespräche dazu geführt. 
 
Ebenfalls geprüft wurde die Vergrösserung eines Abschnitts der alten Eindolung auf einer 
Länge von rund 40 m auf Parzelle 693. Dies würde zwar eine Verbesserung der Hydraulik 
von ca. 3 m³/s auf ca. 3.5-4 m³/s bringen. Dies reicht aber bei weitem nicht aus, um das er-
forderliche HQ100 von 6.4 m³/s abdecken zu können. Bei einem ähnlichen Ereignis wie im 
Juni 2016 wären die zu erwartenden Schäden in etwa gleich gross. Die geschätzten Kosten 
für diese Anpassung belaufen sich auf rund CHF 130'000.00. Begleitkommission und Ge-
meinderat haben diese Massnahme abgelehnt. 
 
Die Umsetzung der genehmigten Massnahmen hat am 3. April im Rüttimattweg gestartet. 
Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden resp. werden jeweils vorgängig in-
formiert. Das Ingenieurbüro wird an den definitiven Massnahmen weiterarbeiten und dieses 
Konzept bis Ende April 2017 dem Gemeinderat abgeben. Die Begleitkommission Hochwas-
ser wird ebenfalls Ende April zu ihrer dritten Besprechung zusammenkommen. 

 
Sandra Amacher erkundigt sich, ob auch im unteren Dorfteil von Frenkendorf Hochwasser-

schutzmassnahmen geplant seien. 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl erklärt, dass in den unteren Quartieren allfällige Massnahmen 

durch die öffentliche Hand erst in zweiter Priorität in Frage kommen. Primär haben in diesem 
Gebiet die Liegenschaftseigentümer selber Schutzmassnahmen im Rahmen ihrer eigenen 
Schadenminderungspflicht zu ergreifen. 
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 Gemeinderätin Doris Capaul empfiehlt Frau Amacher, sich unbedingt bei Fragen an den Be-

reich Bau zu wenden. Betroffene Liegenschaftsbesitzer können – je nach Lage ihres Hauses 
– eine kostenlose Beratung durch Fachleute in Anspruch nehmen. 

 
Keine weiteren Wortbegehren. 
 
 
Gemeindepräsident Roger Gradl gibt die Daten der nächsten Gemeindeversammlungen be-

kannt: 
 

• Dienstag, 27. Juni 2017, 20.00 Uhr, Genehmigung Rechnung 2016 
• Mittwoch, 20. September 2017, 20.00 Uhr (fällt höchstwahrscheinlich aus) 
• Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.00 Uhr, Genehmigung Budget 2018/Finanzplan 

 
 
 
Um 21.15 Uhr erklärt der Gemeindepräsident die Gemeindeversammlung als geschlossen und 
wünscht allen Anwesenden einen schönen Abend. 
 
 
 
 
 NAMENS DER EINWOHNER-GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 Der Gemeindepräsident:        Der Gemeindeverwalter: 
 
 
 
 Roger Gradl         Thomas Schaub 
 
 
 
 
 
Versandt am: 11. April 2017 
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